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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 25.09.2001

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kapellengemeinde Steinbrück 
in Steinbrück

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev.-Iuth. Kapellengemeinde Steinbrück in Steinbrück vom 25.09.2001, hat der Kirchen­
vorstand am A (V- U folgende Änderung beschlossen:

1. § 6 I. wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1. Wahlgrabstätte

a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: 900,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 30,00 €

2. Pflegeleichte Rasengrabstätte

für 30 Jahre - je Grabstelle -: 1.800,00 €

3. Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätte

a) für 30 Jahre - je Grabstelle 2.160,00 C
b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle 72,00 C

4.Zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer Wahlgrabstätte gemäß § 11 Abs. 5 der Friedhofs­
ordnung:

a) bei einer Beisetzung in einer einstelligen Wahlgrabstätte eine Gebühr gemäß
Nr. la); Nr. 3a)

b) bei einer Beisetzung in einer mehrstelligen Wahlgrabstätte zusätzlich zu der Gebühr nach 
a) eine Gebühr gemäß Nr. 1b); Nr. 3b) für die andere(n) Grabstelle(n) zur Anpassung an 
die neue Ruhezeit.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öf­
fentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Nr. 5, Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.
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1. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 15.11.2001 

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kapellengemeinde Steinbrück 
in Steinbrück

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth.
Kapellengemeinde Steinbrück am y/Pt/A folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kapellengemeinde Steinbrück vom 
15.11.2001 wird wie folgt geändert:

1.)  § 11 Abs. 1 wird wie folgt redaktionell angepasst und um c) ergänzt:

§ 11 
Arten und Größen

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:
a) Wahlgrabstätten
b) Pflegeleichte Rasengrabstätten
c) Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten

2.)  § 15 wird um § 15a erweitert:
§ 15a 

Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten

(1) Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten sind Wahlgrabstätten mit einer oder mehreren 
Grabstellen für Sargbestattungen. Es ist auch möglich, dass auf einer Grabstelle anstatt 
einer Sargbestattung eine Urnenbestattung erfolgt. In diesem Fall hat die Grabstelle wei­
terhin die Maße einer Sarggrabstelle für eine erwachsene Person. Die Pflege der Grab­
stätte erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem von diesem beauftragten Dritten.

(2) Die Gestaltung erfolgt mit einem stehenden Grabmal, das mindestens den/die Na­
men, das Geburts- und Sterbejahr der verstorbenen Person enthält. Das Grabmal wird 
von der nutzungsberechtigten Person auf eigene Kosten beschafft und fachgerecht so an­
gelegt, dass die Rasenpflege durch den Friedhofsträger nicht beeinträchtigt wird. Das 
Grabmal hat über eine ebenerdige, umlaufende Grundplatte zu verfügen, welche mindes­
tens 15 cm breit sein muss und nach vorne hin auf maximal 50 cm verlängert werden 
darf. Wegen der notwendigen Rasenpflege sind Einfassungen oder ähnliches nicht er­
laubt. Das Ablegen von Blumenschmuck und Trauergegenständen ist nur auf der Grund­
platte erlaubt, soweit die Rasenpflege dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor­
schriften für Wahlgrabstätten auch für pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Kirchenvorst
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs.
2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den
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Sitzübergang im Kreistag des Landkreises Hildesheim 
Wahlperiode vom 01.11.2021 bis 31.10.2026 

Gemäß § 44 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in Verbindung 

mit § 77 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) mache ich hiermit 

bekannt, dass die Kreistagsabgeordnete Andrea Prell ihr Mandat im Kreistag des Landkreises 

Hildesheim niedergelegt hat. 

Der Sitz geht gemäß § 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) 

nach Maßgabe des § 38 NKWG auf die nächste Ersatzperson über. 

Frau Prell wurde durch Personenwahl gewählt, so dass sich die Reihenfolge der 

Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG richtet. 

Der Sitz ist am12.09.2024 auf Herrn Marek Fink, Gronau/Leine übergegangen. 

Hildesheim, 13.09.2024 

Landkreis Hildesheim 
Kreisw Ileiter 
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Sitzübergang im Kreistag des Landkreises Hildesheim 
Wahlperiode vom 01.11.2021 bis 31.10.2026 

Gemäß § 44 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in Verbindung 

mit § 77 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) mache ich hiermit 

bekannt, dass der Kreistagsabgeordnete Christian Lege sein Mandat im Kreistag des 

Landkreises Hildesheim niedergelegt hat. 

Der Sitz geht gemäß § 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) 

nach Maßgabe des § 38 NKWG auf die nächste Ersatzperson über. 

Herr Lege wurde durch Listenwahl gewählt, so dass sich die Reihenfolge der 

Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG richtet. 

Der Sitz ist am12.09.2024 auf Herrn  Class Ebert,  Hildesheim übergegangen. 

Hildesheim, 13.09.2024 

Landkreis Hildesheim 
Kreis hlleiter 
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Sitzung des Ausschusses für  
Klimaschutz, Umwelt und Hochwasserschutz (A2) 

am Donnerstag, den 26. September 2024 um 16.30 Uhr, 
im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Hildesheim 

T a g e s o r d n u n g:    

Öffentliche Sitzung: 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung  am 06.06.2024

3. Einwohnerfragestunde

4. Klimaschutzagentur;
Bericht des Geschäftsführers

5. Hochwasserschutzverband Innerste;
Bericht der Verbandsvorsteherin

6. Hochwasserschutz;
Bericht der Verwaltung

7. Ökologische Aufwertung der Leine einschließlich ihrer Aue bei Alfeld im Rahmen des
Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundes;
Vorstellung des geplanten Projekts

8. Neu-Aufstellung des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Hildesheim;
Bericht zum aktuellen Planungsstand

9. Mitteilungen der Verwaltung

10. Anfragen

Hildesheim, den 17.09.2024 Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
In Vertretung 

gez. Wißmann 
(Erste Kreisrätin)  
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406 Jugendamt - Erziehungshilfe - 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
406-1420-14280 HIN01 
Frau Lampe 

Öffentliche Zustellung 

Gemäß § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreis Hildesheim 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass die Anhörung zum Kostenbeitrag des  

Landkreises Hildesheim, 
Amt 406 Jugendamt - Erziehungshilfe, 

Wirtschaftliche Jugendhilfe, 
Hindenburgplatz 20, 
 31134 Hildesheim 

vom 18.06.2024 mit dem  

Aktenzeichen 406-1420-14280 HIN01 

gerichtet an 

Florian  Feier  
gemeldet: zuletzt Moltkestraße 83, 31135 Hildesheim. 

während der allgemeinen Sprechzeiten beim der oben genannten Adresse eingesehen bzw. abgeholt 
werden kann. 

Die öffentliche Zustellung war gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durchzuführen, da der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist bzw. eine  Zustellung an  ihn oder  einen Vertreter oder 
Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Hildesheim, den 17.09.2024 

Lampe
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